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1. Beabsichtigte Einziehung; rechthche Rahmenbedngungen

Die Raiffeisen Zentra(bank Osterreich AktiengeseNschaft (RZB’ oder ,,Emittentn”)
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, eingetragen unter FN 58882 t des Handelsgerichts
Wen, begab auf der Grundlage der ,,Bedingungen des Raiffeisen
Partizipationskapita!s 2008/2009 der Raiffeisen Zentraibank Osterreich
AktiengeseNschaft (,,Partizipationskapita 2008/2009’)” (,,PS Bedingungen”)
PartizipationskaptaI rn Voumen von insgesarnt EUR 2500 000000 (irn Folgenden
das ,,Partizpationskapita 200812009”) Von deser Emission zeichneten einige
GeseHschafter der RZB bzw, deren Tochter und Beteihgungsgeseflschaften
(zusammen die ,,Anbieter”) mit Va!uta 3012 2008 EUR 750.000 000 (Tranche 1”)
bestehend aus 3 Serien a EUR 250.000 000 und zeichnete die Republik Osterreich
mit Valuta 06.04.2009 EUR 1 750.000.000 (,,Tranche 2”) bestehend aus 7 Serien a
EUR 250.000.000 Die Emisson des Partizipationskapitals 2008/2009 ist daher in
nsgesamt zehn Serien zu je Norninale EUR 250.000 000 engeteHt. Die Anbieter
patzierten mittes Offent!ichen Angebots de Serien 1 und 2 des Partzipatonskapita!s
2008/2009 somit Partizipatonskapita im Nominale von EUR 500,000.000, an
Privatanleger und nsttutoneNe nvestoren

1 .2 Das Partizipationskapitat 2008/2009 ging durch die Abspatung des Teilbetriebs
,Kommerzkundengeschaft der RZB zur Aufnahme in die Cembra Beteihgungs AG
(,,Cembra’), Am Stadtpark 9, 1030 Wien. (vormas) engetragen unter EN 125395 f
des Handelsgenchts Wien, und die nachfolgende Verschrn&zung der Cembra zur
Aufnahme in die RBI im Rahmen der Gesamtrechtsnachfoige am 10.10.2010 auf die
RB uber und setzt sich zusam men we fogt.

.,Partizipatonskapital 2008/2009 250.000 Stuck a Nomtnae EUR I 000.-
StN AT0000AODF2I, gezechnet durch die Anbieter und durch diese an
Pnvataneger und nstitutioneNe Investoren durch Offenthches Angebot patzert.

.,Partizipationskapita 2008/2009 250 000 Stuck a Nominale EUR 1 000,-.
ISIN AT0000AODF39; gezeichnet durch die Anbieter und durch diese an
Privataneger und institutioneNe nvestoren durch OffentBches Angebot patziert

• .,Partizpationskapitai 2008/2009”. 250.000 Stuck a Norninale EUR 1.000,-,
SIN AT0000AODF47; gezeichnet durch die Anbieter

• ,.Partizipationskapita! 2008/2009” 250.000 Stuck a Nominaie EUR 1 000,-.
SN AT0000AOD8VO; gezeichnet von der Republik Osterreich auf der Grundlage
des FinanzstabUitätsgesetzes (BGBI 136/2008 dgF) und der
Gruncisatzvereinbarung, abgeschossen zwscflen der Repubhk Osterrech
vertreten durch den Bundesmnster fur Fa’ze’ r’i der Etmttentn art’ 27 rz
2009 ‘ Grundsatzverenbanc



Partzpa5onskaptai 2008/2009 250 003 StUck a Nomnae EuR uOO
SN AT0000AOD8W8: gezeichnet von der RepuoHk Osterrech auf der Grndiage
des Firanzstabihtatsqesetzes 1B3B 136’2008 dgF) und der
C undsatzverenbarung

• Partizipationskapita1 2008/2009” 250000 StUck a Nominate EUR I .000.
ISN AT0000AOD8X6; gezeichnet von der Repubiik Osterreich auf der Grundlage
des Finanzstabiiitatsgesetzes (BGBI 136/2008 idgF) und der
Grundsatzvereinbarung.

• ,,Partizipationskapital 2008/2009”, 250000 Stuck a Nominale EUR 1.000,-,
SiN AT0000AOD8Y4; gezeichnet von der Repubhk Osterreich auf der Grundlage
des Finanzstabilitatsgesetzes (BGBt 13612008 idgF) und der
Grundsatzvereinbarung.

• Partizipationskapita 2008/2009’, 250,000 Stuck a Nomnae EUR 1.000,-,
SN AT0000AOD8Z1; gezeichnet von der Republik Osterrech auf der Grundage
des Finanzstabilltatsgesetzes (BGB 136/2008 idgF) und der
Grundsatzvereinbarung.

• ,,Partizipationskapita 2008/2009”, 250 000 Stuck a Nominate EUR .000,-,
SN AT0000AOD9O7; gezeichnet von der RepubHk cDsterrech auf der Grundtage
des FinanzstabIitatsgesetzes (BGB 1 136/2008 dgF) und der
Grundsatzvereinbarung.

• Partzipationskapta1 2008/2009” 250.000 Stuck a Nominae EUR 1.000,-.
ISIN AT0000AOD915, gezechnet von der Repubhk Osterrech auf der Grundlage
des FinanzstabHitatsgesetzes (BGB 136/2008 idgF’ und der
Grundsatzvereinbarung.

3 Die Einziehung von Partizipationskapital war bis 31.12.2013 in § 102a BWG gerege[t.
Aus systematischen Grunden wurde mt BGBI I Nr 184/2013 § 102a BWG zu § 26b
BWG und uberarbeitet. GemàB § 103q Z 14 BWG findet § 26b BWG auf
Partizipationskapital ( 23 Abs 4 BV’!G in der Fassung vor dem BGBI. Nr. 184/2013),
das vordem 31.12.2011 begeben wurde, während des Zeitraurns von 01 .01.2014 bis
31.12 2021 Anwendung.

1 4 GemäB § 26b Abs 2 Satz 2 Vm Abs I BWG iVm § 4 Abs 7 der geltenden Satzung ist
der Vorstand der RB ermachtigt, innerhaib von fUnf Jahren nach Eintragung der
entsprechenden Satzungsanderung im Firmenbuch (07.09.2011) das gesamte
Partizipationskapital oder das Partizipationskapital einz&ner bereits bei der Emission
unterschiedener Tranchen mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berucksichtigung
der Emissionsbedingungen einzuziehen, eine teitweise Einziehung von
Partizipationskapital einzelner Emissionen oder Tranchen ist zulassig, wenn die
Gleichbehandlung der Berechtigten aus Partizipationskapital gewahrleistet ist.

1 5 Aufgrund geanderter regulatorischer Rahmenbedingungen wird zukunftig eine
voflstandige Anrechnung von Partizipationskapital als hartes Kernkapital nicht mehr
moglich sein.

I 6 Der Vorstand der Gesellschaft hat daher am 13.02.2014 den Grundsatzbeschluss
gefasst. von der Ermachtigung gerna1 § 4 Abs 7 der geitenden Satzung Gebrauch zu

acher und die F nzehung des gesariten ausstehenden PartizpationskapitaIs



2208/2009 nAne22Jng der § 26b BWS Jn 2 s 2 mvG s nngeria0
oraussch?kc am i4 03 20i4 zu beschieBen

Elne Zustimmung des Bundes zur Erziehung st gemäB § 26b Abs °atz BWC
, cht erforderhch wei das gesamte Partizipatioiskaptal e ngezogen wedei soN,

1 8 Die RBI 1st elne AktiengeseHschaft nach Osterreichischem Recht mit dem Sitz in Wien
und em Kreditinstitut gemaB § 1 Abs 1 BWG. Die Aktien der RB notieren im
Amtlichen Handel an der Wiener Börse. Das Partizipationskapital 2008/2009 notiert
nicht an einer BOrse oder einem Multilateralen Handeissystem (MTF). Die
Voraussetzungen nach § 26b Abs 3 erster Satz BWG sind daher nicht erfullt.

1.9 Der Einziehung des Partizipationskapitals 2008/2009 iegt der geprufte
Zwischenabschluss der GeseNschaft zum 30.09.2013 &s SchIussbanz in
sinngemaBer Anwendung von § 220 Abs 3 AktG zu Grunde,

2 Von der Enzehung betroffenes Partzipationskapita

2.1 Die Einziehung nach § 26b BWG soIl auf der Grundiage des mit dem
uneingeschrankten Bestatigungsverrnerk des AbschlussprUfers versehenen
Zwischenabschlusses der Gesellschaft zum 30.09.2013 als Schlussbilanz das
gesamte Partizipationskapital 2008/2009 in HOhe von insgesamt EUR 2 500.000 000,
sohin insgesamt 2.500.000 Partizipationsscheine im Nominale von jeweils FUR 1.000
gemaB den PS Bedingungen, ausgegeben in 10 Senen umfassen

2.2 Neben dem Partizipationskapital 2008/2009 hat die GeseNschaft kein weiteres
Partizipationskapital ausgegeben

2.3 Das gesamte Partizipationskapital 2008/2009 soIl eingezogen und angernessen
abgefunden werden. Dern Gleichbehandlungsgrundsatz nach § 26b Abs I BWG wird
somit volfinhaltlich entsprochen

3 Barabfindung und Fdgen der Einziehung

3 Die Gesellschaft hat den Berechtigten aus dem Partizipationskapital 2008/2009
gemB § 26b Abs 4 BWG eine angemessene Barabfindung zu gewähren Die
Bestimmungen des § 2 Abs 3 UmwG sind dabei hinsichtlich der zu erstellenden
Berichte, der Prufungen und der Rechtsbehelfe der Abfindungsberechtigten
sinngemafi anzuwenden. Die angernessene Barabfindung entspricht gemaB dem
Punkt ,,Ruckzahlungsrecht der Emittentin” in den PS Bedingungen dern Nominale,
das sind EUR 1.000 je Partizipationsschein.

3 2 Die Partizipationsdivdende für das Geschäftsjahr 2013 st gleichzeitig mit den auf die
Aktien der Gesellschaft entfaflenden Dividenden für das Geschäftsjahr 2013 zur
Zahlung fällig und beträgt gemaB den PS Bedingungen 8 % pro Jahr vom Nennwert
des Partizipationsscheins. Für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zur Wirksamkeit der
Einziehung (voraussichtlich am 15.03.2014 wird eine zeitanteilige Partizipations
Dividende dann und insoweit ausgeschuttet. als diese Ausschüttung im Jahresgewinn
(nach Rucklagenbewegung) des Geschàftsjahrs 2014 ausreichend Deckung findet
und dern nicht gesetzliche Bestimmungen oder eine Zwangsma1nahme der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (oder ciner anderen für die Gesellschaft
relevante AufsichtsbehOrde) entgegenstehen. Die zeitanteilige Partizipations
Dividende beträgt für das Geschäftsjahr 2014 gemãB den PS Bedingungen 8,50 %

ro Jahr von Ncr nwert des Partiz’pationssc. ieins Die zeitanteilige Partiz patior s
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3 Mt BekarrtmachLng des Vorstands und Aufschtsatsbeschlusses uber de
Frnziehung vorausschthch an 1503 2014, st das gesamte Partzipatonskapta
2008/2009 gemäB § 26b Abs 6 BWG eingezogen Damt steht den Inhabern der
Partizipationsschene ausschheBIch das Recht auf Barabfindung zu § 26b Abs 6
BWG)

3A De Barabfindung für das Partizipationskapta soW mit Vauta 18.032014 ausbezahft
werden. Eine aWfaWge Anderung der genannten Termine wird veröffentHcht werden.

3.5 GemäB § 26b Abs 8 BWG ist Partizipationskapital grundsatzWch zu Lasten des sich
aus der Jahresbflanz ergebenden Bianzgewinns oder einer freien Ruckage
einzuziehen kann aber auch eingezogen werden, wenn Kapital gleicher oder
besserer Quahtät ersatzwese beschafft wird. Durch die mit 12 022014
abgeschlossene KapftaerhOhung der Geseilschaft wurde Kaprtal oesserer Qualitàt m
Sinne des § 26b Abs 8 BWG in HOhe von EUR 2 778.006.549,00 ersatzweise
beschafft,

4 Treuhänder

As Treuhànder nach § 26b Abs 7 BWG fur Betrge zur Abfindung von Berechtigten
aus dem einzuzehenden Partizpatonskapital 2008/2009, de nicht enem Konto
gutgebracht werden können oder Ober die sonst vom Berechtigten ncht disponiert
wird, soil die RZB besteilt werden.

5, Sonderrechte ( 220 Abs 2 Z 6 AktG)

Sonderrechte oder andere Rechte im Sinn von § 220 Abs 2 Z 6 AktG werden weder
Aktonären noch nhabern von Schuldverschreibungen oder Genussrechten gewahrt.
Manahmen im Sinn des § 220 Abs 2 Z 6 iVm § 226 Abs 3 AktG werden nicht
gesetzt.

6. Besondere Vortelle ( 220 Abs 2 Z 7 AktG)

6 Es wird weder den Mitghedern des Vorstands der RB noch der Mitgiledern des
Aufsichtsrats der RBD, noch einem Abschuss.. Bank, Enziehungs, oder sonstigen
Prüfer der RBI, noch einer an der Einziehung beteiilgten Geseilschaft en besonderer
Vorteil gemaB § 220 Abs 2 7 7 AktG gewährt

6.2 Das dem Einziehungsprufer zu gewahrende, angemessene Honorar für de
Einziehungsprufung nach § 220b AktG (sinnqemäB) st ken besonderer Vorteit im
Sinn des § 220 Abs 2 Z 7 AktG

7, Aufschebende Bedingung

Die Wirksamkeit des Einziehungspans ist aufschiebend bedrngt mit der
Genehmigung der Finanzmarktaufsicht gemaB § 26b Abs 1 BWG iVm Art 77 der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Fails die aufschiebende Bedingung bis spätestens
15.03 2014 nicht eingetreten st verschiebt sich der in Punkt 3 4 des
Einziehungspans vorgesehene alutatag auf den zweiten Bankarbeitstag nach
E ntritt der Bed w’gurg



8. Genchtliche Uberprufug der Angemessenhe;t fur die Barabfiridbn2

3 Der ‘Jorstand ocr RB wird unter Vvanrbng der gemä(1 § 26b Abs 4 BWG und
§ 2 Abs 3 UrnwG iVm § 221a AktG snngemãB anzuwendenden Frist von mindestens
einem Monat zeitgerecht vor seiner Beschussfassung und der Beschlussfassung des
Aufsichtsrates zur Einziehung den Entwurf des Einziehungspians nach Prufung durch
den Aufsichtsrat zurn Firmenbuch einreichen und einen Hinweis auf diese
Einreichung im Amtsbtatt der Wiener Zeitung veröffentlichen. Darüber hinaus werden
in sinngemaBer Anwendung der genannten Bestimmungen (I) der Entwurf des
Einziehungsplans, (ii) der Bericht des Vorstands über die Einziehung, (iii) der
Prufbericht des gerichtHch besteilten Einziehungsprufers, (iv) der Bericht des
Aufsichtsrats zur Prufung der Einziehung, (v) die Jahresabschusse und Lageberichte
und die Corporate Governance-Berichte fur die Ietzten drei Geschäftsjahre, (vi) der
Zwischenabschluss zum 3009.2013 als Schlussbilanz sowie (vii) der
Habjahresfinanzbericht 2013 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und
der nhaber von Partizipationskapita aufgelegt, sowie während dieser Frist auf der
nternetseite der GeseNschaft unter (www, rbinternational comñr/partizipationskapitaF)

zuganglich gemacht.

8 2 Der Beschluss des Vorstands zur Einziehung aufgrund der erteiften Ermächtigung in
§ 4 Abs 7 der Satzung wird unter Verstandigung des Firmenbuches satzungsgemaB
und entsprechend den Emissionsbedingungen rn Amtsblatt zur Wiener Zeitung
bekannt gernacht werden. Mit Bekanntrnachung des Beschusses st das
Partizipationskapitai 2008/2009 gemaB § 26b Abs 6 BWG eingezogen.

$ 3 Den Berechtigten aus dem Partizipationskapitai 2008/2009 steht zur Wahrung ihres
leweiligen Anspruchs auf eine angemessene Barabfindung innerhab der Frist von
einem Monat ab Bekanntmachung des Beschusses des Vorstands und des
Aufsichtsrates (siehe Punkt 7.2 des Einziehungsplans) das Recht auf gerichttiche
Uberprufung der Berechnung der Barabfindung für das einzuziehende
Partizipationskapital zu.

8 4 Unter sinngemaBer Anwendung der Bestimmungen des Verschmelzungs und
Umwandungsrechts steht dem jeweihgen Berechtigten aus dem Partizipationskapital
2008/2009 em Verfahren auf gerichthche Uberprufung der Angemessenheit der
Abfindung für die Barabfindung des einzuziehenden Partizipationskapital 2008/2009
zu. Dieses Verfahren erfogt unter sinngemaBer Anwendung von § 225c if AktG.
Das Verfahren 1st bei dem zustandigen Gericht am Sitz der Geseflschaft, das ist das
Handesgericht Wien, Marxergasse la, 1030 Wien, einzuteiten. Das Verfahren ist
unter sinngemaBer Anwendung von § 225e AktG durchzuführen Zur Wahrung der
Rechte von Berechtigten, die s&bst keinen Antrag auf gerichtliche Uberprufung
gesteHt haben. ware im Fafle der Einleitung eines sochen Verfahrens em
gemeinsamer Vertreter gemaB § 225f AktG zu bestellen.

9. Kosten

Alle Kosten irn Zusammenhang mit der Einziehung des Partizipationskapitais
2008/2009 werden von der Gesellschaft getragen.



Der Vorstand

Dr. Kad Seveda Mag, Martin GrH
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